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Behandelt im:

Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 09.05.2023
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 11.05.2023
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 25.05.2023
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 13.06.2023
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 27.06.2023

Betreff: Beschluss zu den Wasser- und Abwassergebühren 2023/2024

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt zur Abfederung der
Gebührenerhöhung für Wasser und Abwasser für das Jahr 2023:
1. Für die Abfederung der Gebührenerhöhungen in 2023 wird eine Subventionsrichtlinie

erstellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.
2. Die Verwaltung stellt den Bürgerinnen und Bürgern eine Informationsstelle für Fragen zur

Beantragung von Sozialleistungen von Härtefällen zur Verfügung.
3. Alle Planungen zur Sanierung und Erneuerung der Wasser- und Abwasserversorgung

sind zu überprüfen und der Stadtverordnetenversammlung bis Ende 2023 entsprechende
Unterlagen vorzulegen.

4. Sämtliche Gebühren und Beiträge, wie z.B. Anschlusskosten, Abschreibungen sind bis
spätestens Ende 2023 neu zu kalkulieren und der Stadtverordnetenversammlung zum
Beschluss vorzulegen.

5. Die Verwaltung erarbeitet bis Juni 2024 ein Konzept zur finanziellen Förderung des
Ausbaus und Unterhalts der Versorgungsinfrastruktur Werneuchens. Insbesondere sollen
die Einbeziehung der Einnahmen aus dem Erneuerbaren Energiengesetz und
Infrastrukturabgaben potentieller Vorhabenträger in Werneuchen geprüft und prognostisch
quantifiziert werden.

6. Mittelfristig ist eine Senkung des Anteils der dezentralen Schmutzwasserentsorgung
anzustreben. Sobald die rechtlichen Voraussetzungen erreicht sind, ist eine
Einheitsgebühr für das Schmutzwasser einzuführen.

Begründung:
Der Finanzbedarf des Eigenbetriebs beträgt 2023 und 2024 jeweils 3.527 T€. Die aktuelle
Verbrauchsgebühr beträgt bei Trinkwasser 1,97 € /Menge: 470.000 m³, Abwasser zentral
2,84 € / Menge: 340.000 m³, Abwasser dezentral 4,98 € / Menge: 30.000 m³. Bei bewusst
gewählten „politischen“ Preisen ergibt sich folgende Rechnung:
470.000 x 2,60 € = 1.222 T€
340.000 x 3,70 € = 1.258 T€
30.000 x 6,50 € = 195 T€
Gesamteinnahmen:2.675 T€ abzüglich Finanzbedarf von 3.527 T€ = Fehlbedarf von – 852
T€.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
Siehe Beschlusstext Fördermittel Bestätigung Kämmerei:
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Stellungnahme der Fachausschüsse:

Ausschuss Datum Mitglieder
Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Stimmenthaltungen

A 1 11.05.2023 7 ohne Votum
A 1 13.06.2023 7 ohne Votum

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:
Beschlussfähigkeit Abstimmung
Gesetzliche Mitgliederzahl: 18 dafür: 12
davon anwesend: 16 dagegen: 3

Stimmenthaltung: 1

Befangenheit wurde erklärt durch:
……………………………………………………………..
Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der
Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der

Stadtverordnetenversammlung ist gegeben.

Werneuchen, 27.06.2023 ……………………………….
Vorsitzender der SVV

……………………………….
Stadtverordnete/r
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